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Standardeinheitskosten für Personaleinsatz nach Funktionen (nur direkte Personalausgaben): 

 

Nr. 
Bezeichnung der 
Standardeinheitskosten 

Standardeinheitskosten 
(= zuwendungsfähige 
Ausgaben) 

Einheiten der 
Standardeinheitskosten 

Bemessungsgrundlage der 
Standardeinheitskosten 

FP1 Projektleitung großer Projekte 7.740,00 € pro Stelle und Monat Direkte Personalausgaben  

FP2 
Projektleitung kleiner und mittlerer 
Projekte 

7.230,00 € pro Stelle und Monat Direkte Personalausgaben  

FP3 Herausgehobene Projektmitarbeit  5.820,00 € pro Stelle und Monat Direkte Personalausgaben 

FP4 Projektmitarbeit 5.640,00 € pro Stelle und Monat Direkte Personalausgaben 

FP5 Fachkraft 4.290,00 € pro Stelle und Monat Direkte Personalausgaben  

 

 

 

Standardeinheitskosten für die Ausbildung von Teilnehmenden (nur direkte Personalausgaben): 

 

Nr. 
Bezeichnung der 
Standardeinheitskosten 

Standardeinheitskosten 
(= zuwendungsfähige 
Ausgaben) 

Einheiten der 
Standardeinheitskosten 

Bemessungsgrundlage der 
Standardeinheitskosten 

AP1 Ausbildung in Vollzeit 655,00 € 
pro Ausbildungsplatz und 
Monat 

Direkte Personalausgaben  
(Ausbildungsvergütung zzgl. 
Arbeitgeberbrutto) 

AP2 Ausbildung in Teilzeit 380,00 € 
pro Ausbildungsplatz und 
Monat 

Direkte Personalausgaben  
(Ausbildungsvergütung zzgl. 
Arbeitgeberbrutto) 
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Pauschalsätze (zur Anwendung auf die Standardeinheitskosten für direkte Personalausgaben): 

 

Nr. Bezeichnung des Pauschalsatzes Pauschalsatz (= zuwendungsfähige Ausgaben) Bemessungsgrundlage des Pauschalsatz 

RP1 Restkostenpauschale 
Maximal 40 % 
(Festlegung des Pauschalsatzes im Programmteil) 

der zuwendungsfähigen Standardeinheitskosten 
für direkte Personalausgaben 

PS1 
Pauschalsatz für 
arbeitsplatzbezogene Ausgaben 

15 % 
der zuwendungsfähigen Standardeinheitskosten 
für direkte Personalausgaben 

 

 

Standardeinheitskosten für finanzielle Beteiligungen: 
 

Nr. 
Bezeichnung der 
Standardeinheitskosten 

Standardeinheitskosten 
(= zuwendungsfähige 
Ausgaben) 

Einheiten der 
Standardeinheitskosten 

Bemessungsgrundlage der 
Standardeinheitskosten 

B1 Bürgerschaftliches Engagement 15,00 €  pro Arbeitsstunde Ausgaben für Bürgerschaftliches Engagement 

B2 Überlassung von Personal durch Dritte 29,00 €  pro Arbeitsstunde Direkte Personalausgaben 

B3 ALG II Leistungen  351,00 €  
pro Teilnehmenden und 
Monat 

ALG II Leistungen an Teilnehmende  

 

Berechnungsmethode der Standardeinheitskosten: 

Die in der Anlage 2 genannten Standardeinheitskosten wurden auf folgenden Grundlagen festgelegt: 

- einer fairen, ausgewogenen und überprüfbaren Berechnungsmethode gemäß Artikel 53 Absatz 3 a) des aktuellen Entwurfs zur 

Dachverordnung (EU) „COM (2018) 375 final“, welche auf statistischen Daten, anderen objektiven Informationen, Experteneinschätzungen 

oder überprüften Daten aus der bisherigen Tätigkeit einzelner Begünstigter basieren, oder 

- einer nationalen Förderregelung gemäß Artikel 53 Absatz 3 d) des aktuellen Entwurfs zur Dachverordnung (EU) „COM (2018) 375 final“. 

 


